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nen die Staatsbürger wählen (aktives 
W., Wahlbefugnis) oder gewählt 
werden (passives W., Wählbarkeit). 
Das W. wird wie das —*• Wahlsystem 
durch den Charakter der jeweils 
herrschenden Gesellschaftsordnung 
bestimmt. In der DDR sind die 
grundsätzlichen Rechtsvorschriften 
des für alle Volksvertretungen ein
heitlichen sozialistischen W. die 
Verfassung der DDR, insbesondere 
Art. 22, sowie das von der Volks
kammer beschlossene Wahlgesetz 
(GBl. I 1976, Nr. 22) in der Fassung 
des Gesetzes zur Änderung des 
Wahlgesetzes vom 28.6. 1979 
(GBl. I 1979, Nr. 17). Diesen Nor
men des W. entsprechend, werden 
die Wahlen zu den Volksvertretun
gen vom Staatsrat der DDR ausge
schrieben. Jeder Bürger der DDR, 
der am Wahltag das 18. Lebensjahr 
vollendet hat, ist wahlberechtigt und 
für jede Volksvertretung wählbar. 
Die Wahlberechtigung zu den örtli
chen Volksvertretungen setzt zudem 
voraus, daß die Bürger ihren Wohn
sitz in dem betreffenden Bezirk, dem 
Kreis, der Stadt, dem Stadtbezirk 
oder der Gemeinde haben. Vom 
Recht zu wählen und gewählt zu 
werden sind nur solche Personen 
ausgeschlossen, die entmündigt sind 
oder denen durch rechtskräftige ge
richtliche Entscheidung die staats
bürgerlichen Rechte aberkannt wur
den. Das W. ruht bei Personen, die 
wegen krankhafter Störung der Gei
stestätigkeit in einer Einrichtung für 
psychisch Kranke untergebracht 
sind, unter vorläufiger Vormund
schaft oder wegen geistiger Gebre
chen unter Pflegschaft stehen, sowie 
bei Personen, die eine Strafe mit 
Freiheitsentzug verbüßen, sich in 
Untersuchungshaft befinden oder 
vorläufig festgenommen wurden. 
Das W. der DDR gewährleistet, daß 
die Leitung der Wahlen zu den 
Volksvertretungen in den Händen 
demokratisch gebildeter —» Wahl
kommissionen liegt. Es gestattet den 
nominierungsberechtigten Parteien

und Massenorganisationen, ihre 
Wahlvorschläge zu dem gemeinsa
men Vorschlag der Nationalen 
Front der DDR zu vereinen. Seit den 
Wahlen im Oktober 1950 haben die 
demokratischen Parteien und Mas
senorganisationen von diesem Recht 
Gebrauch gemacht. Sie geben mit 
ihrem gemeinsamen Wahlvorschlag 
und ihrem Bekenntnis zum Wahl
aufruf der Nationalen Front ihrer 
Übereinstimmung in den politischen 
Grundfragen Ausdruck. Die Nomi
nierung und die Wahl der Kandida
ten erfolgt in —<• Wahlkreisen. Die 
von Kollektiven der Werktätigen ge
prüften und vorgeschlagenen, von 
den demokratischen Parteien und 
Massenorganisationen aufgestellten 
Kandidaten für die einzelnen Wahl
kreise werden auf öffentlichen Ta- 

ungen der zuständigen Ausschüsse 
er Nationalen Front der DDR un

ter Teilnahme von Wählervertretern 
vorgestellt. Auf diesen Tagungen 
wird wahlkreisweise über die Kandi
daten und ihre Reihenfolge auf dem 
Wahlvorschlag beraten und be
schlossen. Jeder Kandidat ist zudem 
verpflichtet, sich seinen Wählern in 
öffentlichen Wahlversammlungen 
vorzustellen und ihre Fragen zu be
antworten. Die Wähler sind berech
tigt, Anträge zu stellen, Kandidaten 
von dem Wahlvorschlag abzusetzen. 
Der Nationalrat bzw. die zuständi
gen Ausschüsse der Nationalen 
Front sind verpflichtet, über diese 
Anträge im Zusammenwirken mit 
den demokratischen Parteien und 
Massenorganisationen eine Ent
scheidung über die Aufrechterhal
tung oder Zurückziehung des Kan
didatenvorschlages herbeizuführen. 
Bei einer Zurückziehung ist der Na
tionalrat bzw. der zuständige Aus
schuß der Nationalen Front berech
tigt, bis spätestens 5 Tage vor der 
Wahl einen anderen Kandidaten zu 
benennen. Das W. sichert den ord
nungsgemäßen Ablauf der Wahl
handlung sowie der Feststellung des 
Wahlergebnisses. Gewählt sind die-


